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 Veröffentlicht am 26.07.1996

Norm

ZPO §577

Rechtssatz

Die Schiedsgutachtensabrede unterliegt der Parteidisposition. Einigen sich die Parteien darauf, daß die Bindung an das

Schiedsgutachten von dessen Richtigkeit und nicht bloß davon, daß es nicht o8enbar unrichtig ist, abhängig sein soll,

so gehen Beweisdefizite zu Lasten desjenigen, der sich auf die Richtigkeit das Schiedsgutachtens beruft.
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